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Landeshauptstadt

Beschluss-
drucksache b

In den Stadtbezirksrat Nord
An den Schulausschuss (zur Kenntnis)
An den Jugendhilfeausschuss (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

15-1998/2014

0

Schulergänzende Betreuungsmaßnahme an der Grundschu le Auf dem Loh 
Schuljahr 2013/2014

Antrag,

zu beschließen, 

dem Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Auf dem Loh e. V. für die laufende 
schulergänzende Betreuungsmaßnahme im Nachtrag für das Schuljahr 2013/2014 
zusätzliche Mittel in Höhe von bis zu 5.175,00 € zur Verfügung zu stellen. 

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Das Betreuungsangebot richtet sich gleichermaßen an Mädchen und Jungen.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt  42 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme Bezeichnung
 
Einzahlungen Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit 0,00

Teilergebnishaushalt  42 S
Angaben pro Jahr

Produkt 24302 Schulformübergreifende Programme und Pr ojekte
 
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen 5.175,00

Saldo ordentliches Ergebnis -5.175,00

Begründung des Antrages
Der Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Auf dem Loh e. V.  bietet seit dem 
03.09.1998 den Schülerinnen und Schülern der Schule eine schulergänzende Betreuung 
an. Dieses Angebot ist vom Förderverein im Schuljahr 2013/2014 fortgesetzt worden. 
Aufgrund gestiegener Personalkosten hatte der Förderverein eine Erhöhung der 
Zuwendung beantragt. 

Da der mit Ratsdrucksache 2146/2002 festgelegte Höchstzuschuss von 18.000,00 € für 
eine Gruppe pro Schuljahr bereits ausgeschöpft wurde, war eine Anhebung der Zuwendung 
nicht möglich. Nach Beschluss der Drucksache 1450/2014 kann nunmehr der 
Höchstzuschuss in begründeten Einzelfällen überschritten werden, wenn es aufgrund der 
Anforderungen zur Erteilung einer Betriebserlaubnis zu erhöhten Personalaufwendungen 
kommt. Zur Abdeckung des erhöhten Zuwendungsbedarfs kann nach Prüfung eine 
Deckung innerhalb des Budgets erfolgen.
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